
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/12/7 3Ob146/72
(3Ob147/72)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1972

Norm

ABGB §1041 B3

EO §37 I

Rechtssatz

Dem Dritten steht das Recht zur Klageführung nach § 37 EO auch gegen die Pfandgläubiger zu, die bei Ausfolgung des

exszindierten Verkaufserlöses einen Ausfall erleiden würden. Der Dritte ist nicht auf die Verwendungsklage (§1041

ABGB) erst nach stattgefundener Meistbotsverteilung beschränkt.
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